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KUNDMACHUNG

Der Bevölkerung  von  Kirchbichl  wird  hiermit  nachstehende  Verordnung  der Gemeinde

Kirchbichl  zur  allgemeinen  Kenntnis  gebracht,  welche  bei der Gemeinderatssitzung  am 15.

November  2007  beschlossen  wurde:

VERORDNUNG

der

GEMEINDE  KIRCHBICHL

über  einen

LEINENZWANG  FÜR  HUNDE

Der  Gemeinderat  von  Kirchbichl  hat  in  seiner  Sitzung  am 15. November  2007  aufgrund  des §

6a, Abs.  2 lit.  b), des Landes-Polizeigesetzes,  LGBl.  Nr.  60/1976,  in der  Fassung,  LGBI.  Nr.

56/2007,  folgende  Verordnung  erlassen:

§1

LEINENZWANG

Für  den gesamten  Fuß-  und  Radweg  entlang  der Brixentaler  Ache  (von  der,,Grattenbrücke"

bis zur  Einrnündung  in die ehemalige  B 178 - Lofererstraße)  sind  Hunde  an der Leine  zu

führen.

§2

STRAFBESTIMM{JNGEN

Verwa1tungsübertrefüngen  nach  dieser  Verordnung  werden  gemäß  § 8 des  Landes-

Polizeigesetzes,  LGB1.  Nr.  60/1976,  in  der  Fassung  LGB1.  Nr.  56/2007,  geahndet.

§3

INKRAFTTRETEN

Diese  Verordnung  tritt  nach  Ablauf  des Tages  der Kundmachung  an der Amtstafel  der

Gemeinde  Kirchbichl  in  Kraft.

Einwendungen  gegen  diesen  Beschluss  können  während  der Auflagefrist  schriftlich  beim

Gemeindeamt  Kirchbichl  eingebracht  werden.

Rieder  Herbert

Angeschlagenam:  19.11.2007

Abgenommen  am: 04.12.2007


